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Pressemitteilung 

BDP besorgt über Funktionsänderungen und zunehmende Einblicks-
rechte bei der ePA und über die angedachte Rolle der Krankenkassen  

Stellungnahme des Verbandes zum Referentenentwurf eines Gesetzes für Daten und di-
gitale Innovation im Gesundheitswesen GeDIG  

Berlin, 27.05.2026: Der Referentenentwurf eines Gesetzes für Daten und digitale Innovation im 
Gesundheitswesen enthält viele weitreichende Änderungen zur Rolle der Krankenkassen, zur Er-
weiterung der elektronischen Patientenakte (ePA-Anwendung) hin zur digitalen Plattform für me-
dizinische Ersteinschätzungen und Behandlungsterminierung sowie zur sekundären Gesundheits-
datenverwendung. Krankenkassen sollen z.B. befugt werden, personenbezogene Daten ihrer Ver-
sicherten in Reallaboren zu beforschen. 

Der BDP sieht im Gesetzentwurf u.a. den Datenschutz nicht weit genug beachtet. Dass die ePA 
eine patientengeführte Akte sein soll, droht in den Hintergrund zu geraten. Der BDP fordert an-
lässlich des Entwurfs: 

 

1. Datenschutz first: Bei der Sekundärnutzung von ePA-Daten sollte auf die zukünftig vor-
handenen strukturierten (und aggregierbaren) Datensätze gesetzt werden, statt Gesamt-
datensätze aus der ePA z.B. für Forschung zu verwenden. Sofern nicht besser Reallabore 
in der geplanten Art und Weise ganz unterbleiben und Krankenkassen an das FDZ verwie-
sen werden, müssen bei der KI-bezogenen Verwendung personenbezogener Daten in Re-
allaboren weitere Maßnahmen in Richtung Datenschutz geregelt werden. 

2. Aktive Einbeziehung der Heilberufekammern: Bei den geplanten Entwicklungen der 
ePA-Anwendung zu einer Ersteinschätzungs- und Terminierungsplattform sollen die jewei-
ligen für die verschiedenen Heilberufe zuständigen Kammern aktiv einbezogen werden. 

3. ePA - Differenziertes Zugriffsberechtigungsmanagement und Hinweise auf Da-
tenschutzrisiken: Der BDP sieht die Entwicklung zunehmender Zugriffsrechte auf ePA-
Daten mit Sorge und fordert hier weiterhin die Möglichkeit, dass Versicherte differenzierte 
Zugriffsberechtigungen auf Dokumentenebene umsetzen können. Krankenkassen sollten 
darüber hinaus Versicherte auch kritisch zu Datenschutzrisiken aufklären. 

4. Forschung über das Forschungsdatenzentrum ausbauen: Statt Krankenkassen über 
Reallabore Forschungsfunktionen ohne näher regulierten Datenschutz zu ermöglichen soll-
ten v.a. wissenschaftliche Forschungsvorhaben über das FDZ gefördert werden. Die Ge-
meinwohlorientierung der Sekundärdatennutzung sollte fortwährend monitort und geprüft 
werden. 

5. Cave vor Registerverknüpfungen: Der BDP mahnt betreffend der neuen geplanten For-
schungsziffer für Versicherte und der zukünftigen Möglichkeit einer „einfachen“ Register-
verknüpfung vor zukünftigen Gefahren einer unangemessenen und psychisch Kranke stig-
matisierenden Verknüpfung in Richtung „Gefährdungsregister“. 
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